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Tarifreglement Netzanschluss- und Netzkostenbeiträge 

der EW Lindau AG 
 

 

vom 25. August 2022 

 

 

 

 

 

 

Der Verwaltungsrat der EW Lindau AG 

 

gestützt auf Art. 2 und 3 des Reglements betreffend die Grundsätze über die Gebühren der 

Elektrizitätsversorgung vom 19. Mai 2019 (Elektrizitätsreglement) und auf Art. 7 und 8 der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

beschliesst folgendes Tarifreglement: 

 

 

I. Allgemein 

 

 

Art. 1 Beitragsarten 

 

Die EW Lindau AG erhebt Netzanschluss- und Netzkostenbeiträge. 

 

 

II. Netzanschlussbeitrag 

 

 

Art. 2 Allgemein 

 

Für Neuanschlüsse an das elektrische Verteilnetz erhebt die EW Lindau AG von Verbrau-

chern, Speicherbetreibern und Erzeugern pro Anschlusspunkt einen pauschalen Netzan-

schlussbeitrag. 

 

 

Art. 3 Pauschalbeiträge 

 
1 Bei Anschlüssen an das Niederspannungsnetz bis 315 Ampere und bis zu einer Leitungs-
länge von 30 m wird der Netzanschlussbeitrag nach der Stromstärke folgendermassen fest-
gelegt: 
 

Querschnitt Kabel Fr. exkl. MwSt. 

GKN 4x25/25 bis max. 100 A 4'200.00 

GKN 4x50/50 bis max. 160 A 4'900.00 

GKN 4x95/95 bis max. 250 A 7'400.00 

GKN 4x150/150 bis max. 315 A 8'800.00 
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2 Bei einer Leitungslänge von mehr als 30 m wird zusätzlich zum Beitrag gemäss Abs. 1 pro 
Meter Mehrlänge folgender Zuschlag erhoben:  
 

Querschnitt Kabel Fr. exkl. MwSt. 

GKN 4x25/25  60.00 

GKN 4x50/50  80.00 

GKN 4x95/95  120.00 

GKN 4x150/150  160.00 

 
 

Art. 4 Ausnahmen 

 

Bei Neuanschlüssen an das Mittelspannungsnetz, bei Anschlüssen an das Niederspan-
nungsnetz über 315 Ampere sowie bei Anschlüssen ausserhalb der Bauzonen wird der Netz-
anschlussbeitrag nach dem effektiven Aufwand ermittelt.  
 

 

Art. 5 Bauliche Voraussetzungen und Tiefbaukosten 

 

Die baulichen Voraussetzungen sind gemäss Art. 7.2 der AGB nicht Bestandteil des Netzan-
schlussbeitrages. Sie sind ab dem Verknüpfungspunkt durch die Eigentümerin oder den Ei-
gentümer der angeschlossenen Liegenschaft oder Anlage auf deren Kosten zu erbringen.  
 

 

III. Netzkostenbeitrag 

 

 

Art. 6 Pauschalbeiträge 

 
1 Für Neuanschlüsse an das elektrische Verteilnetz erhebt die EW Lindau AG vom Netzan-

schlussnehmer pro Anschlusspunkt einen einmaligen Netzkostenbeitrag. 

 
2 Der Netzkostenbeitrag beträgt pauschal (in Fr. pro Ampere Anschlussleistung): 
 

Netz Fr. exkl. MwSt. 

Niederspannungsnetz - Neuanschluss 175.00  

Niederspannungsnetz – Erhöhung der Anschlussleistung 175.00 

Mittelspannungsnetz – Neuanschluss  100.00 

Mittelspannungsnetz – Erhöhung der Anschlussleistung 100.00 

 
3 Für den Netzkostenbeitrag beim Abbruch eines angeschlossenen Gebäudes und nachfol-

gendem Ersatzneubau wird auf Art. 7.2 der AGB verwiesen. 
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IV. Schlussbestimmung 

 

 

Art. 7 Inkrafttreten 

 

Dieses Reglement wurde vom Verwaltungsrat am 25. August 2022 beschlossen und tritt per 

1. September 2022 in Kraft. 

 

 

 

 

Verwaltungsrat der EW Lindau AG 

 

  

 


